
 
 

URT EI L DES  GERI CHT S HOFES  

5. November  2002(1)  

Ar tikel 43 EG und 48 EG -  Ges ellschaft, die nach dem Recht eines  Mitglieds taats  gegründet worden 
is t und dor t ihren s atzungsmäßigen S itz  hat -  Ges ellschaft, die von ihrer  Nieder las sungsfreiheit in 

einem anderen Mitglieds taat Gebrauch macht -  Gesellschaft,  von der nach dem Recht des  
Aufnahmemitglieds taats  angenommen wird,  das s  s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz in diesen 
ver legt hat -  Nichtanerkennung der Rechts fähigkeit und der Parteifähigkeit der  Ges ellschaft durch 

den Aufnahmemitglieds taat -  Beschränkung der  Nieder las s ungs freiheit -  Rechtfer tigung  

I n der Rechts sache C-208/00  

betreffend ein dem Ger ichts hof nach Ar tikel 234 EG vom Bundesger ichtshof (Deutschland) in dem 
bei dies em anhängigen Rechts s treit  

Ü ber s eer ing B V  

gegen 

Nor dic Cons t r uct ion Company B aumanagement  GmbH  ( NCC)   

vorgelegtes  Er suchen um Vorabentscheidung über die Aus legung der  Ar tikel 43 EG und 48 EG  

er läs s t  

DER GERI CHT S HOF 

unter  Mitwirkung des  Präs identen G. C. Rodr íguez I gles ias , der  Kammerpräs identen J. P. 
Puis sochet, M. Wathelet (Ber ichters tatter ) und R. S chintgen, der Richter  C. Gulmann, D. A. O. 
Edward, A. La Pergola, P. Jann und V. S kour is , der  Richter innen F. Macken und N. Colner ic sowie 
der  Richter  S .  von Bahr  und J. N. Cunha Rodr igues ,  

Generalanwalt:  D.  Ruiz -Jarabo Colomer   

 
Kanz ler :  H. A. Rühl, Hauptverwaltungs rat  

unter  Berücks ichtigung der s chr iftlichen Erklärungen  

-  der  Überseer ing BV, vertreten durch Rechtsanwalt W. H. Wagenführ ,  

-  der  Nordic Cons truction Company Baumanagement GmbH (NCC), ver treten durch Rechtsanwalt 
F.  Kös ter s ,  

-  der  deutschen Regierung, vertreten durch A. Dittr ich und B. Muttels ee-S chön als  Bevollmächtigte,  

-  der  s panischen Regierung, ver treten durch M. López-Monís  Gallego als  Bevollmächtigte,  

-  der  italienischen Regierung, vertreten durch U. Leanza als  Bevollmächtigten im Beis tand von F. 
Quadr i,  avvocato dello S tato,  

-  der  Regierung des  Vereinigten Königreichs , ver treten durch R. Magr ill als  Bevollmächtigte im 
Beis tand von J. S tratford, Bar r is ter ,  

-  der  Kommiss ion der Europäis chen Gemeinschaften, ver treten durch M. Patakia und C. S chmidt als  
Bevollmächtigte,  

-  der  EFT A-Überwachungsbehörde, vertreten durch P. Dyrberg, J. F. Jóns s on und E. Wr ight als  
Bevollmächtigte,  

aufgrund des  S itzungsber ichts ,   



nach Anhörung der mündlichen Ausführungen der Überseer ing BV, vertreten durch W. H.  
Wagenführ , der  Nordic Cons truction Company Baumanagement GmbH (NCC), ver treten durch F. 
Kös ters , der  deutschen Regierung, ver treten durch A. Dittr ich, der  s panischen Regierung, ver treten 
durch N. Díaz Abad als  Bevollmächtigte, der nieder ländischen Regierung, ver treten durch H. G. 
S evens ter  als  Bevollmächtigte, der Regierung des  Vereinigten Königreichs , ver treten durch R. 
Magr ill im Beis tand von J. S tratford, der  Kommiss ion, vertreten durch C. S chmidt, und der  EFT A-
Überwachungs behörde, ver treten durch P. Dyrberg, in der  S itzung vom 16. Oktober  2001,   

nach Anhörung der S chlussanträge des  Generalanwalts  in der  S itzung vom 4. Dezember  2001,  

folgendes   

U r t eil  
1.  

Der  Bundes ger ichts hof hat mit Beschluss  vom 30.  März 2000,  bei der Kanz lei des  
Ger ichtshofes  eingegangen am 25. Mai 2000, gemäß Ar tikel 234 EG zwei Fragen nach der 
Aus legung der  Artikel 43 EG und 48 EG zur  Vorabentscheidung vorgelegt.  

2.  
Diese Fragen s tellen s ich in einem Rechts s treit zwischen der  Übers eer ing BV (im 
Folgenden:  Übers eer ing), einer  am 22. Augus t 1990 in das  Handels regis ter  von Amsterdam 
und Haar lem eingetragenen Ges ellschaft nieder ländischen Rechts , und der  Nordic 
Cons truction Company Baumanagement GmbH (im Folgenden:  NCC), einer  Ges ellschaft mit 
S itz in Deutschland, über  die Beseitigung von Mängeln bei der  Aus führung von Bauarbeiten 
in Deutschland, mit der Über seer ing NCC beauftragt hatte.  

Nat ionales  R echt   

3.  
Nach der  Z PO is t die Klage einer  Par tei,  die nicht par teifähig is t,  als  unzuläs s ig abzuweisen. 
Nach § 50 Absatz  1 Z PO is t parteifähig, wer  rechts fähig is t,  d. h. die Fähigkeit bes itzt, 
T räger von Rechten und Pflichten zu s ein;  dies  gilt auch für  Gesellschaften.  

4.  
Nach der  s tändigen Rechtsprechung des  Bundesger ichtshofes , der  die her rschende Lehre in 
Deutschland folgt,  beur teilt s ich die Frage, ob eine Gesells chaft rechts fähig is t,  im 
Gegensatz zur  Gründungs theor ie, nach der  s ich die Rechts fähigkeit nach dem Recht des  
S taates  bes timmt, in dem die Gesells chaft gegründet worden is t,  nach demj enigen Recht, 
das  am Or t ihres  tatsächlichen Verwaltungss itzes  gilt (S itz theor ie). Dies  gilt auch dann, 
wenn eine Gesellschaft in einem anderen S taat wirksam gegründet worden is t und 
anschließend ihren tatsächlichen Verwaltungss itz in die Bundes republik Deutschland 
ver legt.  

5.  
E ine solche Ges ellschaft kann, s oweit ihre Rechts fähigkeit nach deutschem Recht zu 
beurteilen is t, weder  T räger  von Rechten und Pflichten noch Par tei in einem 
Ger ichtsverfahren sein, es  s ei denn, s ie gründet s ich in der  Bundes republik Deutschland in 
einer  Weise neu, die zur  Rechts fähigkeit nach deutschem Recht führ t.  

Aus gangs r echt s s t r eit   

6.  
I m Oktober  1990 erwarb Übers eer ing ein Grundstück in Düs seldorf, das  s ie gewerblich 
nutzte. Mit Generalübernehmerver trag vom 27. November  1992 beauftragte Überseer ing 
NCC mit der  S anierung eines  Garagengebäudes und eines  Motels , die auf dies em 
Grunds tück befinden. Die Leis tungen s ind erbracht,  Überseer ing macht aber Mängel der 
Malerarbeiten geltend.  

7.  
I m Dezember  1994 erwarben zwei in Düs seldorf wohnhafte deutsche S taatsangehör ige 
sämtliche Geschäftsanteile an Überseer ing.  

8.  
Nachdem Übers eer ing NCC vergeblich aufgefordert hatte, die fes tges tellten Mängel zu 
beseitigen, verklagte s ie 1996 NCC aus  dem zwischen beiden bestehenden 
Generalübernehmerver trag beim Landger icht Düs seldor f auf Z ahlung von 1 163 657,77 DM 
zuzüglich Z insen als  E rsatz der  Kos ten der  Beseitigung der  angeblichen Mängel und der 
Folgeschäden.  

9.  
Das  Landger icht wies  die Klage ab. Das  Ober landesger icht Düs seldor f wies  die Berufung 
zurück. Nach seinen Fes ts tellungen hatte Überseer ing aufgrund des  Erwerbs  ihrer  



Geschäftsanteile durch zwei deutsche S taatsangehör ige ihren tatsächlichen Verwaltungss itz 
nach Düs seldor f ver legt. Es  ver trat die Ans icht, dass  Übers eer ing als  Ges ellschaft 
nieder ländischen Rechts  in Deutschland nicht rechts fähig und demnach auch nicht 
par teifähig s ei.  

10.  
Das  Ober landesger icht hielt die Klage von Überseer ing daher für  unzuläs s ig.  

11.  
Übers eer ing legte gegen dieses  Ur teil des  Ober landesger ichts  Revis ion beim 
Bundesger ichtshof ein.  

12.  
Aus  den Erklärungen von Übers eer ing ergibt s ich ferner, dass  s ie parallel zum derzeit beim 
Bundesger ichtshof anhängigen Verfahren nach nicht näher  bezeichneten sonstigen 
deutschen Rechtsvorschr iften bei einem deutschen Ger icht verklagt wurde. S o s ei s ie vom 
Landger icht Düs seldorf -  wahrscheinlich aufgrund ihrer  E intragung vom 11. S eptember 
1991 in das  Grundbuch Düsseldor f als  E igentümer in des  Grunds tücks , auf dem das  
Garagengebäude und das  Motel s tünden, die NCC saniert habe -  verur teilt worden, 
Architektenhonorare zu begleichen.  

Vor lagef r agen   

13.  
Der  Bundesger ichtshof s tellt fes t,  das s  s eine in den Randnummern 4 und 5 dieses  Urteils  
dargelegte Rechts prechung in unterschiedlicher  Hins icht von einem T eil des  deutschen 
S chr ifttums  abgelehnt werde, hält es  aber  aus  verschiedenen Gründen für  vorzugswürdig, 
beim derzeitigen S tand des  Gemeinschafts rechts  und des  Gesellschafts rechts  innerhalb der 
Europäischen Union daran fes tzuhalten.  

14.  
Z unächs t seien alle Lösungsansätze abzulehnen, bei denen durch Berücks ichtigung 
unterschiedlicher  Anknüpfungspunkte die Rechts s tellung einer  Ges ellschaft nach mehreren 
Rechts ordnungen beurteilt werde. S olche Lösungsansätze führten zu Rechtsuns icherheit, 
weil s ich die Regelungs bereiche, die verschiedenen Rechts ordnungen unters tellt werden 
s ollten, nicht eindeutig voneinander abgrenzen ließen.  

15.  
Ferner  komme die Anknüpfung an den Ort der  Gründung den Gründern der  Ges ellschaft 
entgegen, die gleichzeitig mit dem Gründungsort die ihnen genehme Rechtsordnung 
wählen könnten. Hier in liege die entscheidende S chwäche der Gründungs theor ie, die 
vernachläs s ige, das s  die Gründung und Betätigung einer  Ges ellschaft auch die I nteres s en 
dr itter  Personen und des  S taates  berühr ten, in dem s ich der  tatsächliche Verwaltungss itz 
befinde, s ofern dieser  s ich in einem anderen S taat als  demjenigen befinde, in dem die 
Gesellschaft gegründet worden s ei.  

16.  
Demgegenüber  könne durch die Anknüpfung an den tatsächlichen Verwaltungss itz 
verhinder t werden, dass  die gesellschafts rechtlichen Vorschr iften des  S taates  des  
tatsächlichen Verwaltungss itzes , mit denen bes timmte grundlegende I nteress en geschützt 
werden sollten, durch eine Gründung im Aus land umgangen würden. I m vor liegenden Fall 
wolle das  deutsche Recht u. a. die I nteres s en der  Gläubiger  der  Gesellschaft schützen. Die 
Rechtsvorschr iften über  die Ges ellschaft mit beschränkter  Haftung (GmbH) gewährten 
dies en S chutz  durch detaill ier te Regelungen über  die Einzahlung und Erhaltung des  
Gesellschaftskapitals . S chutzbedürftig seien weiter  bei Verbindungen von Unternehmen 
auch die abhängigen Gesells chaften und deren Minderheits ges ellschafter ;  dies em S chutz 
dienten in Deutschland u. a. die Regeln des  Konzernrechts  oder  bei Beher rschungs -  und 
Gewinnabführungsverträgen die Regeln zur  Entschädigung und zur  Abfindung der  durch 
dies e Verträge benachteiligten Gesellschafter . Dem S chutz der  von der  Ges ellschaft 
beschäftigten Arbeitnehmer  dienten schließlich die Vorschr iften über die Mitbes timmung. 
Vergleichbare Regelungen bes tünden nicht in allen Mitglieds taaten.  

17.  
Für  den Bundesger ichts hof s tellt s ich jedoch die Frage, ob bei der  grenzüberschreitenden 
Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungss itzes  nicht die in den Artikeln 43 EG und 48 EG 
garantier te Nieder las sungs freiheit der  Anknüpfung der  Rechtss tellung der  Ges ellschaft an 
das  Recht des  Mitglieds taats , in dem s ich ihr  tatsächlicher  Verwaltungss itz befindet, 
entgegens teht.  Die Beantwortung dies er  Frage kann nach seiner  Ans icht der 
Rechts prechung des  Ger ichtshofes  nicht eindeutig entnommen werden.  

18.  
I n seinem Urteil vom 27. S eptember  1988 in der Rechtssache 81/87 (Daily Mail and 
General T rus t, S lg.  1988,  5483) habe der  Ger ichtshof ausgeführ t, dass  Ges ellschaften von 
ihrer  Nieder lassungs freiheit durch Gründung von Agenturen, Z weignieder las sungen und 



T ochterges ellschaften s owie dadurch Gebrauch machen könnten, das s  s ie ihr  Kapital 
volls tändig auf eine in einem anderen Mitgliedstaat neu gegründete Ges ellschaft 
übertrügen;  auch habe er  fes tges tellt,  das s  Ges ellschaften im Gegensatz  zu natür lichen 
Personen j enseits  der  nationalen Rechts ordnung, die ihre Gründung und ihre Ex is tenz 
regele, keine Realität hätten. Aus  diesem Ur teil gehe ferner hervor , das s  der EG-Ver trag 
die Unterschiedlichkeit der  nationalen Kollis ions regeln hingenommen und die Lösung der 
damit verbundenen Probleme zukünftiger  Rechtsetzung vorbehalten habe.  

19.  
I m Ur teil vom 9. März 1999 in der Rechts sache C-212/97 (Centros , S lg. 1999, I -1459) 
habe der  Ger ichtshof die Weigerung einer  dänischen Behörde beans tandet,  die 
Z weignieder las sung einer  im Vereinigten Königreich wirksam gegründeten Ges ellschaft in 
das  Handels regis ter  einzutragen. Der  Bundes ger ichtshof weis t jedoch darauf hin, das s  
dies e Gesellschaft nicht ihren S itz  ver legt habe, da s ich von der  Gründung an der 
satzungsmäßige S itz  im Vereinigten Königreich und der  tatsächliche Verwaltungss itz  in 
Dänemark befunden hätten.  

20.  
Der  Bundesger ichtshof fragt s ich anges ichts  des  Urteils  Centros ,  ob die Bes timmungen des  
EG-Vertrags  über die Nieder las sungs freiheit bei einem S achverhalt wie im 
Aus gangsverfahren dann der  Anwendung der  Kollis ions regeln entgegens tehen, die in dem 
Mitglieds taat gelten, in dem s ich der  tatsächliche Verwaltungss itz  einer  in einem anderen 
Mitglieds taat wirksam gegründeten Ges ellschaft befindet,  wenn dies e Kollis ions regeln zur  
Folge haben, das s  in diesem Mitglieds taat die Rechts fähigkeit der  Ges ellschaft und damit 
ihre Parteifähigkeit zu dem Z weck, dor t Ansprüche aus  einem Vertrag geltend zu machen, 
nicht anerkannt wird.  

21.  
Der  Bundesger ichtshof hat daher das  Verfahren ausges etzt und dem Ger ichtshof folgende 
Fragen zur  Vorabentscheidung vorgelegt:   

1. S ind die Artikel 43 EG und 48 EG dahin auszulegen, dass  es  im Widers pruch zur  
Nieder las sungs freiheit für  Gesells chaften s teht, wenn die Rechts fähigkeit und die 
Par teifähigkeit einer  Gesells chaft,  die nach dem Recht eines  Mitglieds taats  wirksam 
gegründet worden is t,  nach dem Recht des  S taates  beurteilt werden, in den die 
Gesellschaft ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  ver legt hat,  und wenn s ich aus  des s en 
Recht ergibt,  das s  s ie ver traglich begründete Ansprüche dor t nicht mehr  ger ichtlich geltend 
machen kann?  

2. S ollte der  Ger ichts hof diese Frage bejahen:   

Gebietet es  die Nieder las s ungs freiheit für  Ges ellschaften (Ar tikel 43 EG und 48 EG), die 
Rechts fähigkeit und die Par teifähigkeit nach dem Recht des  Gründungss taats  zu beur teilen?  

Z ur  er s t en Vor lagef r age  

22.  
Mit s einer  ers ten Frage möchte das  vor legende Ger icht wis sen, ob es  gegen die Ar tikel 43 
EG und 48 EG vers tößt,  wenn einer  Ges ellschaft, die nach dem Recht des  Mitglieds taats , in 
des sen Hoheitsgebiet s ie ihren satzungsmäßigen S itz hat, gegründet worden is t und von 
der  nach dem Recht eines  anderen Mitgliedstaats  angenommen wird, das s  s ie ihren 
tatsächlichen Verwaltungss itz  in diesen ver legt hat,  dor t die Rechts fähigkeit und damit die 
Par teifähigkeit vor  den nationalen Ger ichten für  das  Geltendmachen von Ansprüchen aus  
einem Ver trag mit einer  in dies em Mitglieds taat ansäs s igen Gesells chaft abgesprochen 
wird.  

Vor  dem Ger ichts hof abgegebene Erklärungen  

23.  
Nach Ans icht von NCC s owie der  deutschen, der  s panis chen und der  italienischen Regierung 
vers tößt es  nicht gegen die Bestimmungen des  EG-Ver trags  über  die 
Nieder las sungs freiheit, wenn die Rechts fähigkeit und die Parteifähigkeit einer  nach dem 
Recht eines  Mitglieds taats  wirksam gegründeten Ges ellschaft nach dem Recht eines 
anderen Mitglieds taats , in den s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz ver legt haben s oll, 
beurteilt werden und die Ges ellschaft gegebenenfalls  in dies em anderen Mitglieds taat 
Ans prüche aus  einem Ver trag mit einer  dort ansäss igen Ges ellschaft nicht ger ichtlich 
geltend machen kann.  

24.  
Z um einen s tützen s ie s ich auf Artikel 293 Absatz 3 EG, der  bes timmt:   



S oweit er forder lich, leiten die Mitglieds taaten untereinander  Verhandlungen ein, um 
zuguns ten ihrer  S taatsangehör igen Folgendes  s icher zus tellen:   

. . .  

-  die gegens eitige Anerkennung der Ges ellschaften im S inne des  Ar tikels  48 Absatz 2, die 
Beibehaltung der  Rechtspersönlichkeit bei Ver legung des  S itzes  von einem S taat in einen 
anderen .. .   

25.  
Nach Auffas sung von NCC liegt Ar tikel 293 EG die von allen Mitglieds taaten getragene 
Erkenntnis  zugrunde, dass  eine in einem Mitglieds taat gegründete Gesellschaft bei 
Ver legung ihres  S itzes  in einen anderen Mitglieds taat ihre Rechts persönlichkeit nicht ohne 
weiteres  beibehält,  sondern das s  es  hierzu eines  gesonder ten -  bisher  nicht geschloss enen 
-  Übereinkommens  der  Mitglieds taaten bedarf.  Der  Ver lus t der  Rechtspersönlichkeit einer  
Gesellschaft bei Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungss itzes  in einen anderen 
Mitglieds taat s ei daher  mit den Gemeinschaftsvorschr iften über  die Nieder las sungs freiheit 
vereinbar . Die Weigerung eines  Mitglieds taats ,  die aus ländische Rechts pers önlichkeit einer  
in einem anderen Mitglieds taat gegründeten Gesells chaft anzuerkennen, die ihren 
tatsächlichen Verwaltungss itz in s ein Hoheitsgebiet ver legt habe, s telle keine Beschränkung 
der  Nieder lassungsfreiheit dar, da diese Gesellschaft die Möglichkeit habe, s ich nach dem 
Recht dies es  Mitglieds taats  neu zu gründen. Die Nieder las sungs freiheit schütze allein das  
Recht,  s ich in diesem Mitglieds taat neu zu gründen oder  Nieder las s ungen zu er r ichten.  

26.  
Nach Meinung der  deutschen Regierung haben die Ver fass er  des  EG-Ver trags  die Ar tikel 43 
EG und 48 EG in voller  Kenntnis  der  großen Unterschiede zwis chen den 
Gesellschafts rechten der  Mitglieds taaten und mit der  Abs icht in den Vertrag aufgenommen, 
die nationale Z us tändigkeit und die Maßgeblichkeit des  nationalen Rechts  for tbes tehen zu 
las sen, solange keine Rechtsangleichung er folgt sei.  Z war  gebe es  zahlreiche auf der 
Grundlage des  Artikels  44 EG er las sene Harmonis ierungs r ichtlinien auf dem Gebiet des  
Gesellschafts rechts ;  für  die S itzver legung s tehe eine s olche Richtlinie noch aus ,  und es  sei 
auch noch kein multilaterales  Übereinkommen gemäß Ar tikel 293 EG auf diesem Gebiet 
geschlos sen worden. Beim gegenwärtigen S tand des  Gemeinschafts rechts  seien die 
Anwendung der  T heor ie des  wahren oder  tatsächlichen Verwaltungss itzes  in Deutschland 
und ihre Auswirkung auf die Anerkennung der  Rechts fähigkeit und der  Parteifähigkeit von 
Gesellschaften mit dem Gemeinschafts recht vereinbar .  

27.  
Auch nach Ans icht der  italienischen Regierung zeigt die T atsache, das s  Artikel 293 EG den 
Abschlus s  von Übereinkommen zwischen den Mitgliedstaaten vors ieht, um u. a. 
s icherzus tellen, das s  eine Gesellschaft bei Ver legung des  S itzes  von einem S taat in einen 
anderen ihre Rechtspersönlichkeit beibehält, das s  die Frage der  Beibehaltung der 
Rechts persönlichkeit nach Ver legung des  Gesellschafts s itzes  nicht durch die Vorschr iften 
des  Gemeins chafts rechts  über  die Nieder las sungs freiheit geklär t worden is t.   

28.  
Die spanische Regierung weis t darauf hin, das s  das  am 29.  Februar 1968 in B rüs sel 
unterzeichnete Übereinkommen über  die gegenseitige Anerkennung von Ges ells chaften und 
jur is tischen Personen nie in Kraft getreten sei.  Mangels  eines  von den Mitglieds taaten auf 
der  Grundlage des  Artikels  293 EG geschlos senen Übereinkommens  bes tehe daher  keine 
Harmonis ierung auf Gemeinschafts ebene, die die Frage der  Beibehaltung der 
Rechts persönlichkeit einer  Gesells chaft im Fall der  S itzver legung entscheiden könnte. Die 
Ar tikel 43 EG und 48 EG enthielten nichts  in dieser  Hins icht.  

29.  
Ferner  machen NCC sowie die deutsche, die spanische und die italienis che Regierung 
geltend, ihre Analys e werde durch das  genannte Ur teil Daily Mail and General T rus t 
ges tützt, ins besondere durch des sen Randnummern 23 und 24:   

. . .  der  EWG-Ver trag [betrachtet] die Unterschiede, die die Rechtsordnungen der  
Mitglieds taaten hins ichtlich der  für  ihre Ges ellschaften er forder lichen Anknüpfung sowie der 
Möglichkeit und gegebenenfalls  der  Modalitäten einer  Ver legung des  satzungsmäßigen oder 
wahren S itzes  einer  Gesellschaft nationalen Rechts  von einem Mitglieds taat in einen 
anderen aufweisen, als  Probleme, die durch die Bestimmungen über  die 
Nieder las sungs freiheit nicht gelös t s ind, sondern einer  Lösung im Wege der  Rechtss etzung 
oder des  Ver trags schlus ses  bedürfen;  eine solche wurde jedoch noch nicht gefunden.  

S omit gewähren die Artikel 52 [EWG-Vertrag (nach Änderung jetzt Ar tikel 43 EG)] und 58 
EWG-Vertrag [ jetzt Artikel 48 EG] den Gesellschaften nationalen Rechts  kein Recht, den 



S itz ihrer  Geschäfts leitung unter  Bewahrung ihrer  E igenschaft als  Gesellschaften des  
Mitglieds taats  ihrer  Gründung in einen anderen Mitglieds taat zu ver legen.  

30.  
Die deutsche Regierung is t der  Ans icht, das  Ur teil Daily Mail and General T rus t betreffe 
zwar  die Bez iehungen zwis chen einer  Gesells chaft und dem Mitglieds taat, nach des s en 
Recht s ie gegründet worden s ei, in dem Fall der  Ver legung des  tatsächlichen 
Verwaltungss itzes  dieser  Ges ellschaft in einen anderen Mitglieds taat;  die Erwägungen des  
Ger ichtshofes  in diesem Ur teil s eien aber  auf die Frage nach den Bez iehungen zwischen 
einer  in einem Mitgliedstaat wirksam gegründeten Gesellschaft und einem anderen 
Mitglieds taat, in den s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  ver lege (dem Aufnahmestaat 
im Gegensatz  zum S taat der Gründung der  Gesellschaft), über tragbar. Auf dies er 
Grundlage trägt s ie vor , wenn eine in einem ers ten Mitglieds taat wirksam gegründete 
Gesellschaft von ihrem Nieder las sungs recht in einem anderen Mitgliedstaat durch 
Abtretung aller  ihrer  Geschäftsanteile an S taatsangehör ige dies es  Mitglieds taats , in dem s ie 
auch wohnten, Gebrauch mache, unter liege die Frage, ob im Aufnahmestaat das  nach den 
Kollis ions regeln anwendbare Recht dies e Gesellschaft for tbes tehen lass e, nicht den 
Vorschr iften über  die Nieder las s ungs freiheit.  

31.  
Auch die italienische Regierung is t der  Ans icht, das s  s ich aus  dem Urteil Daily Mail and 
General T rus t ergebe, dass  die Kr iter ien zur  Fests tellung der  I dentität von Gesellschaften 
nicht von der  Aus übung des  in den Artikeln 43 EG und 48 EG enthaltenen 
Nieder las sungs rechts  umfass t würden, sondern in die Regelungs befugnis  der  nationalen 
Rechts ordnungen fielen. Folglich könne man s ich nicht auf die Vorschr iften über  die 
Nieder las sungs freiheit berufen, um die Anknüpfungspunkte zu harmonis ieren;  deren 
Festlegung falle beim gegenwärtigen S tand des  Gemeinschafts rechts  aus schließlich in die 
Z us tändigkeit der  Mitglieds taaten. S ofern für  Gesellschaften Anknüpfungspunkte zu 
mehreren S taaten bes tünden, müsse j ede nationale Rechts ordnung fes tlegen, wann eine 
Gesellschaft ihren Regelungen unter liege.  

32.  
Für  die spanische Regierung is t es  nicht mit Ar tikel 48 EG unvereinbar, das s  eine nach dem 
Recht eines  Mitglieds taats  gegründete Gesellschaft dor t ihren tatsächlichen Verwaltungss itz 
haben muss ,  um in einem anderen Mitglieds taat als  Gesellschaft anges ehen zu werden, die 
das  Nieder las sungs recht ausüben kann.  

33.  
Ar tikel 48 Absatz  1 EG s telle zwei Voraus setzungen dafür  auf, das s  die in Absatz 2 dies es  
Ar tikels  definier ten Ges ellschaften in gleicher  Weise wie die S taatsangehör igen der  anderen 
Mitglieds taaten das  Nieder lassungs recht ausüben könnten;  s ie müssen zum einen nach den 
Rechtsvorschr iften eines  Mitgliedstaats  gegründet worden s ein und zum anderen ihren 
satzungsmäßigen S itz, ihre Hauptverwaltung oder  ihre Hauptnieder las sung innerhalb der 
Gemeinschaft haben. Die zweite Voraus s etzung s ei durch das  am 18.  Dezember  1961 in 
B rüs sel beschlossene Allgemeine Programm zur  Aufhebung der  Beschränkungen der 
Nieder las sungs freiheit (ABl. 1962, Nr . 2, S . 36, im Folgenden:  Allgemeines  Programm) 
geänder t worden.  

34.  
Das  Allgemeine Programm bes timme in seinem Abschnitt I  Begünstigte:   

durch die .. .  Aufhebung der  Bes chränkungen der  Nieder las sungsfreiheit [werden] 
begüns tigt:   

. . .  

-  die Gesellschaften, die nach den Rechts vorschr iften eines  Mitglieds taats  .. .  gegründet 
wurden und ihren satzungsmäßigen S itz, ihre Hauptverwaltung oder  ihre 
Hauptnieder las s ung innerhalb der  Gemeinschaft oder  in einem übers eeischen Land oder 
Hoheits gebiet haben,  

im Hinblick auf die tatsächliche Nieder lassung zur  Ausübung einer  s elbs tändigen T ätigkeit 
im Hoheits gebiet eines  Mitglieds taats ;   

. . .  

-  die oben genannten Gesellschaften;  s ollten diese Gesellschaften indessen nur  ihren 
satzungsmäßigen S itz  innerhalb der  Gemeinschaft oder  in einem überseeischen Land oder 
Hoheits gebiet haben, so mus s  ihre T ätigkeit in tatsächlicher  und dauerhafter  Verbindung 
mit der  Wir tschaft eines  Mitglieds taats  oder  eines  überseeischen Landes  oder 



Hoheits gebiets  s tehen;  diese Verbindung dar f aber nicht von der  S taatsangehör igkeit .. . 
abhängig gemacht werden;   

im Hinblick auf die Gründung von Agenturen, Z weignieder las sungen oder 
T ochterges ellschaften im Hoheits gebiet eines  Mitglieds taats .  

35.  
Auch wenn das  Allgemeine Programm die Anwendung des  Kr iter iums  der  tatsächlichen und 
dauerhaften Verbindung nur  dazu vorsehe, von der Freiheit, eine Z weitnieder las sung zu 
gründen, Gebrauch zu machen, so müsse ein s olches  Kr iter ium auch für  die 
Hauptnieder las sung gelten, damit die für  die Ausübung des  Nieder las s ungs rechts  
aufges tellten Anknüpfungsvoraussetzungen homogen s eien.  

36.  
Nach Ans icht von Überseer ing, der  nieder ländischen Regierung und der  Regierung des  
Vereinigten Königreichs  s owie der  Kommis s ion und der  EFT A-Überwachungsbehörde 
vers tößt es  gegen Ar tikel 43 EG in Verbindung mit Ar tikel 48 EG, wenn im Fall einer  nach 
dem Recht eines  ers ten Mitglieds taats  wirksam gegründeten Ges ellschaft, von der  nach 
dem Recht eines  zweiten Mitglieds taats  angenommen wird, das s  s ie ihren tatsächlichen 
Verwaltungss itz in diesen zweiten Mitgliedstaat ver legt hat,  die dort geltenden 
Kollis ions regeln vorsehen, das s  die Rechts fähigkeit und die Par teifähigkeit dieser  
Gesellschaft nach dem Recht dies es  S taates  zu beurteilen s ind. Dies  sei der  Fall,  wenn nach 
dem Recht des  zweiten Mitglieds taats  dieser  Gesells chaft die Möglichkeit vorenthalten 
werde, Rechte aus  einem Ver trag mit einer  in diesem S taat ansäs s igen Ges ellschaft 
ger ichtlich geltend zu machen. S ie tragen hier für  Folgendes  vor .  

37.  
Er s tens  macht die Kommis s ion geltend, nach dem Wortlaut des  Artikels  293 EG sei die 
Einleitung von Verhandlungen zur  Beseitigung der  Unterschiede zwischen den nationalen 
Rechtsvorschr iften über die Anerkennung aus ländischer  Gesellschaften nur  s oweit 
er forder lich vorgesehen. Hätte im Jahr  1968 eine einschlägige Rechtsprechung bestanden, 
wäre es  nicht er forder lich gewesen, von Artikel 293 EG Gebrauch zu machen. Dies  erk läre 
die entscheidende Bedeutung, die heute der  einschlägigen Rechtsprechung des  
Ger ichtshofes  für  die Ermittlung des  I nhalts  und der T ragweite der  in den Ar tikeln 43 EG 
und 48 EG veranker ten Nieder las sungs freiheit für  Ges ellschaften zukomme.  

38.  
Z weitens  ver treten Überseer ing, die Regierung des  Vereinigten Königreichs , die 
Kommis s ion und die EFT A-Überwachungs behörde die Ans icht, das s  das  Urteil Daily Mail and 
General T rus t in der  vor liegenden Rechts sache nicht einschlägig s ei.  

39.  
Wie s ich aus  dem diesem Ur teil zugrunde liegenden S achverhalt ergebe, sei zu prüfen 
gewesen, welche Rechts folgen im Mitglieds taat der  Gründung einer  Gesells chaft die 
Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungs s itzes  dieser  Ges ellschaft in einen anderen 
Mitglieds taat habe, s o dass  dies es  Ur teil nicht als  Grundlage für  die Prüfung der  Frage 
dienen könne, welche Rechts folgen eine solche Ver legung im Aufnahmemitglieds taat habe.  

40.  
Das  Ur teil Daily Mail and General T rus t gelte nur  für  die Bez iehung zwischen dem 
Gründungsmitglieds taat und der  Gesellschaft, die diesen S taat unter  Wahrung der  
Rechts per sönlichkeit ver lass en möchte, die ihr  nach dem Recht dieses  S taates  zuerkannt 
worden sei. Da Ges ellschaften S chöpfungen des  nationalen Rechts  s eien, müss ten s ie 
weiterhin die nach dem Recht ihres  Gründungss taats  bes tehenden Anforderungen 
beachten. Das  Ur teil Daily Mail and General T rus t erkenne s omit das  Recht des  
Mitglieds taats  der  Gründung einer  Ges ellschaft an, nach seinem internationalen Pr ivatrecht 
die Gründung und die rechtliche Ex is tenz von Ges ellschaften zu regeln. Es  entscheide 
dagegen nicht die Frage, ob eine nach dem Recht eines  Mitglieds taats  gegründete 
Gesellschaft von einem anderen Mitglieds taat anerkannt werden müsse.  

41.  
Dr ittens  is t nach Ans icht von Überseer ing, der  Regierung des  Vereinigten Königreichs ,  der 
Kommis s ion und der  EFT A-Überwachungsbehörde für  die Beantwortung der  in der  
vor liegenden Rechtssache ges tellten Frage nicht auf das  Ur teil Daily Mail and General T rus t, 
s ondern auf das  Ur teil Centros  abzus tellen. I n dem diesem Urteil zugrunde liegenden 
Aus gangs rechtss treit sei es  nämlich wie in der  vor liegenden Rechts sache darum gegangen, 
wie im Aufnahmemitglieds taat eine Ges ellschaft behandelt werde, die nach dem Recht 
eines  anderen Mitglieds taaten gegründet worden sei und ihr  Nieder las s ungs recht ausübe.  

42.  
Die Rechts sache Centros  betreffe die Z weitnieder lass ung einer  Gesellschaft, der  Centros  
Ltd, in Dänemark als  Aufnahmemitglieds taat, die wirksam im Vereinigten Königreich 



gegründet worden sei, in des sen Hoheitsgebiet s ie ihren satzungsmäßigen S itz  gehabt 
habe, ohne dort eine wir tschaftliche T ätigkeit auszuüben. Die Centros  Ltd habe in 
Dänemark eine Z weignieder lass ung gründen wollen, um dor t den wesentlichen T eil ihrer  
wir tschaftlichen T ätigkeiten aus zuüben. Die dänischen Behörden hätten die Ex is tenz dieser  
Gesellschaft nach englischem Recht nicht in Z weifel gezogen, ihr  aber  das  Recht,  in 
Dänemark durch Gründung einer  Z weignieder las sung von ihrer  Nieder lass ungsfreiheit 
Gebrauch zu machen, verweiger t, da fes tges tanden habe, das s  über  diese Form der 
Z weitnieder las sung die Anwendung der dänischen Vorschr iften über  die Gründung von 
Gesellschaften, u. a.  in Bezug auf die Einzahlung eines  Mindes tkapitals ,  hätten umgangen 
werden sollen.  

43.  
I m Ur teil Centros  habe der  Ger ichts hof entschieden, das s  ein Mitglieds taat (der 
Aufnahmestaat) hinnehmen müsse, das s  eine wirksam in einem anderen Mitglieds taat 
gegründete Ges ellschaft, die dort ihren satzungsmäßigen S itz habe, in seinem 
Hoheits gebiet eine weitere Nieder lassung eintragen las se (im gegebenen Fall eine 
Z weignieder las sung), von der  aus  s ie ihre gesamte T ätigkeit entfalten könne. Deswegen 
könne der Aufnahmemitgliedstaat einer  wirksam in einem anderen Mitglieds taat 
gegründeten Gesells chaft nicht sein eigenes  mater ielles  Ges ellschafts recht,  insbes ondere 
die Vorschr iften über  das  Gesells chafts kapital, entgegenhalten. Nach Ans icht der 
Kommis s ion muss  es  s ich ebenso verhalten, wenn s ich der  Aufnahmemitglieds taat auf s ein 
internationales  Gesells chafts recht beruft.  

44.  
Nach Auffas sung der nieder ländischen Regierung s tehen die Bes timmungen des  EG-
Ver trags  über  die Nieder las sungsfreiheit nicht der  Anwendung der  S itz theor ie als  solcher 
entgegen. Dagegen s tellten die Folgen, die das  deutsche Recht an das  knüpften, was  es  als  
Ver legung des  S itzes  einer  Gesellschaft nach Deutschland betrachte, die im Übr igen ihre 
Rechts persönlichkeit aufgrund ihrer  Gründung in einem anderen Mitglieds taat bes itze, eine 
Beschränkung der  Nieder lass ungs freiheit dar , wenn s ie dazu führ ten, dass  die 
Rechts persönlichkeit dies er  Gesellschaft nicht anerkannt werde.  

45.  
I m EG-Ver trag s tünden die drei Anknüpfungs punkte satzungsmäßiger  S itz , tatsächlicher 
Verwaltungss itz (Hauptverwaltung) und Hauptnieder lass ung auf gleicher  S tufe. I m Ver trag 
finde s ich kein Hinweis , dass  der  satzungsmäßige S itz  und die Hauptverwaltung in ein und 
dems elben Mitglieds taat liegen müss ten, damit von der  Nieder lassungsfreiheit Gebrauch 
gemacht werden könne. Folglich s tehe das  Nieder lass ungs recht auch einer  Gesells chaft zu, 
deren tatsächlicher  Verwaltungss itz s ich nicht mehr  im S taat der  Gründung dies er  
Gesellschaft befinde. Es  vers toße daher  gegen die Bes timmungen des  EG-Vertrags  über  die 
Nieder las sungs freiheit, wenn s ich ein Mitglieds taat weigere, die Rechts fähigkeit einer  in 
einem anderen Mitglieds taat wirksam gegründeten Gesellschaft anzuerkennen, die in 
s einem Hoheits gebiet von ihrer  Freiheit der  Z weitnieder las sung Gebrauch mache.  

46.  
Die Regierung des  Vereinigten Königreichs  macht geltend, die im Ausgangsver fahren in 
Rede s tehenden deutschen Regeln vers tießen gegen die Artikel 43 EG und 48 EG, da s ie 
bewirkten, das s  eine Gesellschaft wie Überseer ing daran gehinder t werde, ihre T ätigkeiten 
über  eine Agentur  oder  eine Z weignieder lass ung in Deutschland aus zuüben, wenn dies e 
Agentur  oder  diese Z weignieder las s ung nach deutschem Recht als  tatsächlicher 
Verwaltungss itz der  Ges ellschaft betrachtet werde, denn s ie führ ten zum Ver lus t der 
Rechts fähigkeit, ohne die eine Gesells chaft nicht funktionieren könne.  

47.  
Die EFT A-Überwachungs behörde weis t ergänzend darauf hin, dass  die 
Nieder las sungs freiheit nicht nur  das  Recht auf Z weitnieder lass ung in einem anderen 
Mitglieds taat umfass e, sondern für  eine Ges ellschaft, die ihren tatsächlichen 
Verwaltungss itz in einen anderen Mitglieds taat ver lege, auch das  Recht, ihre ur s prüngliche 
Nieder las sung in dem Mitglieds taat beizubehalten, in dem s ie gegründet worden sei.  Die 
deutschen Regeln,  die im Aus gangs fall maßgeblich seien, würden bewirken, das s  die 
Nieder las sungs freiheit in eine Nieder las sungspflicht verwandelt würde, damit die 
Rechts fähigkeit der  Ges ellschaft und damit ihre Par teifähigkeit erhalten werde. S ie s tellten 
daher  eine Beschränkung der  im EG-Vertrag vorgesehenen Nieder lass ungs freiheit dar. 
Dieses  Ergebnis  bedeute nicht, dass  die Mitgliedstaaten keinen Anknüpfungs punkt zwischen 
einer  Gesellschaft und ihrem Hoheitsgebiet schaffen dür ften;  bei Ausübung dieser 
Befugnis se müss ten s ie aber  den EG-Vertrag beachten.  

48.  
Die nieder ländische Regierung, die Regierung des  Vereinigten Königreichs  und die EFT A-
Überwachungs behörde heben außerdem den Umstand hervor , das s  Überseer ing ihren 
tatsächlichen Verwaltungss itz im S inne des  deutschen Rechts  nicht nach Deutschland habe 



ver legen wollen. Überseer ing trägt vor , dass  s ie s ich nicht in den Nieder landen habe 
auflös en wollen, um s ich in Deutschland neu zu gründen, und dass  s ie weiterhin als  
Gesellschaft mit beschränkter  Haftung nach nieder ländischem Recht (BV) ex is tieren wolle. 
Es  sei außerdem widers prüchlich,  das s  das  deutsche Recht s ie als  solche betrachte, wenn 
es  darum gehe, s ie zur  Z ahlung von Architektenhonoraren zu verur teilen.   

49.  
Die nieder ländische Regierung hat in der  mündlichen Verhandlung geltend gemacht,  das s  
es  s ich nach nieder ländischem Recht in einer  S ituation wie im Aus gangsver fahren um die 
Gründung einer  Z weignieder lass ung, als o einer  Z weitnieder las s ung, handele. Es  s ei falsch, 
bei der  Prüfung der  vor liegenden Rechts sache von der Prämis s e auszugehen, das s  es  
aufgrund der  bloßen Abtretung der  Geschäftsanteile an in Deutschland wohnende deutsche 
S taatsangehör ige zu einer  Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungss itzes  von Überseer ing 
nach Deutschland gekommen s ei. E ine solche Analyse sei nämlich eine solche des  
deutschen Pr ivatrechts .  Nichts  deute darauf hin, das s  Überseer ing die Abs icht gehabt habe, 
ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  nach Deutschland zu ver legen. Wenn s o argumentier t 
werde, als  handele es  s ich um eine Hauptnieder lass ung, z iele dies  darauf ab, dem Ur teil 
Centros , in dem es  um die sekundäre Form der  Nieder las sung gegangen sei,  die s ich aus  
der  Gründung einer  Z weignieder lass ung ergebe, seine Bedeutung zu nehmen und zu 
versuchen, die vor liegende Rechts sache mit der  Rechts sache Daily Mail and General T rus t 
gleichzusetzen.  

50.  
Die Regierung des  Vereinigten Königreichs  weis t darauf hin, dass  Überseer ing in den 
Nieder landen wirksam gegründet worden s ei,  immer  im Handels regis ter  von Amsterdam 
und Haar lem als  Ges ellschaft nieder ländischen Rechts  eingetragen gewesen s ei und nicht 
versucht habe, ihren tatsächlichen Verwaltungss itz nach Deutschland zu ver legen. S ie habe 
lediglich aufgrund einer  E igentumsübertragung seit 1994 den Großteil ihrer  T ätigkeiten in 
Deutschland aus geübt und dor t bes timmte Versammlungen abgehalten. S ie müs se in der  
Prax is  also so anges ehen werden, als  habe s ie in Deutschland über  eine Agentur  oder 
Z weignieder las sung gehandelt. Diese S achlage unterscheide s ich grundlegend von 
der jenigen, die der  Rechtssache Daily Mail and General T rus t zugrunde gelegen habe, in 
der  es  um einen bewuss ten Versuch gegangen s ei, den S itz  einer  Ges ellschaft englischen 
Rechts  und die Kontrolle über  die Ges ellschaft aus  dem Vereinigten Königreich in einen 
anderen Mitglieds taat zu ver legen und dabei zwar  den S tatus  einer  im Vereinigten 
Königreich wirksam gegründeten Ges ellschaft beizubehalten, aber  nicht den s teuer lichen 
Anforderungen unterwor fen zu s ein, die im Vereinigten Königreich mit der Ver legung der 
Verwaltung einer  Gesellschaft und der  Kontrolle über  s ie ins  Aus land verbunden s eien.  

51.  
Nach Auffas sung der EFT A-Überwachungsbehörde zeigt s ich dar in, das s  Übers eer ing 
aufgrund der offenbar  ungebetenen Ver legung ihres  tatsächlichen Verwaltungss itzes  nach 
Deutschland dort ihre Par teifähigkeit abgesprochen werde, die Uns icherheit, die die 
Anwendung der  unterschiedlichen internationalen Pr ivatrechte der Mitglieds taaten für  
grenzüberschreitende Geschäfte mit s ich br ingen kann. Da die Bes timmung des  
tatsächlichen Verwaltungss itzes  weitgehend auf der Grundlage von T atsachen er folge, s ei 
es  immer  möglich,  dass  unterschiedliche nationale Rechtss ys teme, und in dies en sogar 
verschiedene Ger ichte, unterschiedlich beurteilten, was  einen tatsächlichen Verwaltungss itz 
dars telle. Außerdem werde es  immer  schwier iger , den tatsächlichen Verwaltungss itz in 
einer  globalis ier ten und computerbeher rschten Wir tschaft zu bes timmen, in der  die 
per sönliche Anwes enheit der  Entscheidungs träger immer weniger erforder lich sei.  

Würdigung durch den Ger ichts hof  

Z ur  Anwendbarkeit der  Bes timmungen des  EG-Vertrags  über die Nieder las s ungs freiheit  

52.  
Vorab is t entgegen der Ans icht von NCC sowie der  deutschen, der  s panischen und der 
italienischen Regierung klarzus tellen,  das s  im Fall einer  Ges ellschaft,  die wirksam in einem 
ers ten Mitgliedstaat gegründet worden is t,  dort ihren satzungsmäßigen S itz hat und von 
der  nach dem Recht eines  zweiten Mitglieds taats  angenommen wird, das s  s ie nach der 
Abtretung aller  ihrer  Geschäftsanteile an S taatsangehör ige dies es  S taates , in dem diese 
auch wohnen, ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  dor thin ver legt hat, die Regeln,  die der  
zweite Mitgliedstaat auf diese Gesellschaft anwendet, beim gegenwärtigen S tand des  
Gemeinschafts rechts  nicht aus  dem Anwendungsbereich der  Gemeinschaftsvorschr iften 
über die Nieder las s ungs freiheit fallen.  

53.  
I ns oweit is t er s tens  das  auf Artikel 293 EG gestützte Vorbr ingen von NCC s owie der 
deutschen, der  spanischen und der  italienischen Regierung zurückzuweisen.  



54.  
Wie der  Generalanwalt in Nummer  42 seiner  S chlussanträge aus führ t, s tellt Ar tikel 293 EG 
nämlich keinen Rechtsetzungsvorbehalt zuguns ten der  Mitglieds taaten dar.  Diese Vorschr ift 
forder t die Mitglieds taaten zwar  auf, Verhandlungen einzuleiten, u. a. um die Lösung der 
Probleme zu er leichtern, die s ich aus  der  Unterschiedlichkeit der  Rechts vorschr iften über  
die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und über  die Aufrechterhaltung ihrer  
Rechts persönlichkeit bei grenzüberschreitender  S itzver legung ergeben, dies  aber  nur , 
s oweit er forder lich, als o für  den Fall,  dass  die Bes timmungen des  EG-Ver trags  nicht die 
Er reichung der Ver trags ziele ermöglichen.  

55.  
I ns besondere is t darauf hinzuweis en, das s  zwar  die Übereinkünfte,  zu deren Abschluss  
Ar tikel 293 EG anregt, genau wie die in Artikel 44 EG vorges ehenen 
Harmonis ierungs r ichtlinien die Verwirklichung der  Nieder las sungs freiheit er leichtern 
können, das  Gebrauchmachen von dies er  Freiheit aber nicht vom Abschluss  solcher 
Übereinkünfte abhängen kann.  

56.  
Wie der  Ger ichts hof bereits  bei anderer  Gelegenheit aus geführt hat, umfass t die 
Nieder las sungs freiheit, die Artikel 43 EG den Gemeinschaftsangehör igen zuerkennt, das  
Recht zur  Aufnahme und Ausübung selbs tändiger  Erwerbs tätigkeiten sowie zur  Er r ichtung 
von Unternehmen und zur  Aus übung der  Unternehmertätigkeit nach den Bes timmungen, 
die im Nieder las sungss taat für  des sen eigene Angehör igen gelten. Außerdem s tehen nach 
dem Wortlaut des  Artikels  48 EG für  die Anwendung [der  Bes timmungen des  EG-Vertrags  
über  das  Nieder las s ungs recht] die nach den Rechts vorschr iften eines  Mitgliedstaats  
gegründeten Gesells chaften, die ihren satzungsmäßigen S itz, ihre Hauptverwaltung oder 
ihre Hauptnieder las sung innerhalb der  Gemeinschaft haben, den natür lichen Personen 
gleich, die Angehör ige der Mitgliedstaaten s ind.  

57.  
Hieraus  folgt unmittelbar, das s  dies e Ges ellschaften das  Recht haben, ihre T ätigkeit in 
einem anderen Mitglieds taat aus zuüben, wobei ihr  s atzungsmäßiger S itz, ihre 
Hauptverwaltung oder  ihre Hauptnieder las sung, ebenso wie die S taatsangehör igkeit bei 
natür lichen Personen, dazu dient,  ihre Z ugehör igkeit zur  Rechtsordnung eines  
Mitglieds taats  zu bes timmen.  

58.  
Auf dies e Prämis sen hat der  Ger ichts hof seine Erwägungen im Ur teil Centros  (Randnrn.  19 
und 20) ges tützt.   

59.  
Die I nanspruchnahme der Nieder las sungs freiheit s etzt zwingend die Anerkennung dieser  
Gesellschaften durch alle Mitglieds taaten voraus , in denen s ie s ich nieder las sen wollen.  

60.  
Es  is t daher  nicht erforder lich, das s  die Mitglieds taaten eine Übereinkunft über  die 
gegens eitige Anerkennung von Gesells chaften schließen, damit die Ges ellschaften, die die 
in Ar tikel 48 EG genannten Voraus setzungen er füllen, von der  Nieder lass ungs freiheit 
Gebrauch machen können, die ihnen in den seit Ablauf der  Übergangs zeit unmittelbar  
anwendbaren Ar tikeln 43 EG und 48 EG zuerkannt wird. Folglich kann kein 
Rechtfer tigungsgrund für  eine Beschränkung der vollen Wirksamkeit dies er  Artikel daraus  
hergeleitet werden, das s  bis  heute keine Übereinkunft über  die gegens eitige Anerkennung 
von Gesellschaften auf der Grundlage des  Artikels  293 EG geschlos s en worden is t.  

61.  
Z weitens  is t das  Vorbr ingen zu prüfen, das  s ich auf das  Urteil Daily Mail and General T rus t, 
das  im Mittelpunkt der  Erör terungen vor  dem Ger ichts hof ges tanden hat, s tützt. Dies es  
Vorbr ingen is t ins oweit zu prüfen, als  es  darauf ger ichtet is t,  der  dem Ur teil Daily Mail and 
General T rus t zugrunde liegenden S ituation in gewisser  Weis e die S achlage gleichzusetzen, 
aus  der  das  deutsche Recht den Ver lus t der  Rechts fähigkeit und den Ver lus t der  
Par teifähigkeit einer  nach dem Recht eines  anderen Mitglieds taats  gegründeten 
Gesellschaft ableitet.   

62.  
I ns oweit is t darauf hinzuweisen, das s  das  Ur teil Daily Mail and General T rus t die 
Bez iehungen zwischen einer  Ges ellschaft und einem Mitglieds taat, nach dess en Recht s ie 
gegründet worden is t,  in dem Fall betr ifft,  in dem die Gesellschaft ihren tatsächlichen 
Verwaltungss itz unter  Wahrung der  ihr  in ihrem Gründungss taat zuerkannten 
Rechts persönlichkeit in einen anderen Mitglieds taat ver legen wollte. Hingegen handelt es  
s ich im Aus gangs rechts s treit um die Anerkennung einer  nach dem Recht eines  
Mitglieds taats  gegründeten Gesellschaft durch einen anderen Mitgliedstaat;  dabei wird 
einer  solchen Gesellschaft in diesem Mitglieds taat die Rechts fähigkeit abges prochen, da er 
davon ausgeht, dass  s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  in sein Hoheitsgebiet ver legt 



hat, ohne dass  es  hier für  darauf ankäme, ob die Gesellschaft tatsächlich eine S itzver legung 
vornehmen wollte.  

63.  
Wie s owohl die nieder ländische Regierung und die Regierung des  Vereinigten Königreichs  
als  auch die Kommis s ion und die EFT A-Überwachungs behörde geltend machen, hat 
Übers eer ing nie die Abs icht bekundet, ihren S itz nach Deutschland zu ver legen. I hre 
rechtliche Ex is tenz is t nach dem Recht ihres  Gründungss taats  durch die Abtretung ihrer  
sämtlichen Geschäftsanteile an in Deutschland wohnende Personen nie in Frage ges tellt 
worden. I ns besondere is t s ie nicht Gegens tand von Auflösungsmaßnahmen nach 
nieder ländischem Recht gewes en, nach dem s ie nie aufgehör t hat, wirksam zu bes tehen.  

64.  
S elbs t wenn man den Ausgangs rechts s treit so vers tünde, als  ginge es  um die 
grenzüberschreitende Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungss itzes , is t daher  die von 
NCC s owie der  deutschen, der  s panischen und der  italienischen Regierung ver tretene 
Aus legung des  Urteils  Daily Mail and General T rus t unzutreffend.  

65.  
I n der  Rechtssache, in der dies es  Ur teil erging, wollte die Daily Mail and General T rus t PLC, 
eine nach dem Recht des  Vereinigten Königreich gegründete Ges ellschaft,  die dor t sowohl 
ihren satzungsmäßigen S itz als  auch ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  hatte, Letzteren in 
einen anderen Mitglieds taat ver legen, ohne ihre Rechts persönlichkeit oder  ihre Eigenschaft 
als  Ges ellschaft englischen Rechts  zu ver lieren;  die dafür  er forder liche Genehmigung der 
zus tändigen br itischen Behörden wurde ihr  verweiger t. S ie verklagte diese Behörden daher 
beim High Cour t of Jus tice, Queen's  Bench Divis ion (Vereinigtes  Königreich), und machte 
geltend, das s  die Ar tikel 52 und 58 des  EWG-Ver trags  ihr  das  Recht zuerkennen würden, 
ihren tatsächlichen Verwaltungss itz ohne vorher ige Genehmigung und ohne Ver lus t ihrer  
Rechts persönlichkeit in einen anderen Mitgliedstaat zu ver legen.  

66.  
Anders  als  im Ausgangsver fahren ging es  somit in der  Rechts sache, in der  das  Ur teil Daily 
Mail and General T rus t erging, nicht darum, wie ein Mitgliedstaat eine in einem anderen 
Mitglieds taat wirksam gegründete Gesellschaft zu behandeln hat, die im ers ten 
Mitglieds taat von ihrer  Nieder las sungsfreiheit Gebrauch macht.  

67.  
I m Z usammenhang mit der  Frage des  High Court of Jus tice, ob die Bestimmungen des  
Ver trages  über  die Nieder lassungs freiheit einer  Ges ellschaft das  Recht zuerkennen, ihre 
Geschäfts leitung in einen anderen Mitglieds taat zu ver legen, er inner t der  Ger ichts hof in 
Randnummer  19 des  Ur teils  Daily Mail and General T rus t daran, das s  eine aufgrund einer 
nationalen Rechtsordnung gegründete Ges ellschaft jens eits  der  nationalen Rechts ordnung, 
die ihre Gründung und ihre Ex is tenz regelt, keine Realität hat.  

68.  
I n Randnummer  20 dies es  Ur teils  unters treicht der  Ger ichtshof die Unterschiede zwischen 
den nationalen Rechtsordnungen hins ichtlich des s en, was  für  die Gründung einer 
Gesellschaft an Verknüpfung mit dem nationalen Gebiet er forder lich is t,  wie hins ichtlich der 
Möglichkeit einer  nach einem nationalen Recht gegründeten Ges ellschaft, dies e 
Verknüpfung nachträglich zu ändern.  

69.  
I n Randnummer  23 dieses  Urteils  kommt der  Ger ichtshof zu dem Ergebnis ,  das s  der  EG-
Ver trag diese Unterschiede als  Probleme betrachtet, die durch die Bestimmungen des  EG-
Ver trags  über  die Nieder las sungsfreiheit nicht gelöst s ind, sondern einer  Lösung im Wege 
der  Rechts setzung oder  des  Ver trags schlus ses  bedür fen;  eine solche war  jedoch noch nicht 
gefunden worden.  

70.  
Dabei hat s ich der  Ger ichtshof darauf beschränkt, fes tzus tellen, das s  s ich die Möglichkeit 
für  eine nach dem Recht eines  Mitglieds taats  gegründete Ges ellschaft, ihren 
satzungsmäßigen S itz oder  ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  in einen anderen 
Mitglieds taat zu ver legen, ohne die ihr  durch die Rechtsordnung des  
Gründungsmitglieds taats  zuerkannte Rechtspersönlichkeit zu ver lieren, und gegebenenfalls  
die Modalitäten dies er  Ver legung nach den nationalen Rechtsvorschr iften beur teilen,  nach 
denen diese Ges ellschaft gegründet worden is t.  Er  zog daraus  den S chluss , dass  ein 
Mitglieds taat die Möglichkeit hat, einer  nach seiner  Rechts ordnung gegründeten 
Gesellschaft Beschränkungen hins ichtlich der  Ver legung ihres  tatsächlichen 
Verwaltungss itzes  aus  seinem Hoheits gebiet aufzuer legen, damit s ie die ihr  nach dem 
Recht dies es  S taates  zuerkannte Rechtspers önlichkeit beibehalten kann.  

71.  
Der  Ger ichts hof hat s ich dagegen nicht zu der  Frage geäußert, ob in einem Fall wie im 
Aus gangsverfahren, in dem von einer  nach dem Recht eines  Mitglieds taats  gegründeten 



Gesellschaft nach dem Recht eines  anderen Mitglieds taats  angenommen wird, das s  s ie 
ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  in diesen ver legt hat,  dieser  andere Mitglieds taat s ich 
weigern darf, die Rechtspersönlichkeit anzuerkennen, die ihr  nach der  Rechts ordnung ihres  
Gründungss taats  zuerkannt wird.  

72.  
Ungeachtet des  allgemein gehaltenen Wortlauts  der  Randnummer  23 des  Ur teils  Daily Mail 
and General T rus t wollte der  Ger ichts hof den Mitgliedstaaten nicht die Möglichkeit 
einräumen, die tatsächliche I nanspruchnahme der  Nieder lass ungs freiheit in ihrem 
Hoheits gebiet durch in anderen Mitglieds taaten wir ksam gegründete Ges ellschaften, von 
denen s ie annehmen, das s  s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  in ihr  Hoheits gebiet 
ver legt haben, von der Beachtung ihres  nationalen Ges ellschafts rechts  abhängig zu 
machen.  

73.  
Dem Ur teil Daily Mail and General T rus t kann daher  nicht entnommen werden, das s  in dem 
Fall,  das s  eine Ges ellschaft, die nach dem Recht eines  Mitgliedstaats  gegründet worden is t 
und der  dor t Rechts persönlichkeit zuerkannt wird, von ihrer  Nieder las sungs freiheit in einem 
anderen Mitglieds taat Gebrauch macht, die Frage der  Anerkennung ihrer  Rechts fähigkeit 
und ihrer  Par teifähigkeit im Mitglieds taat der  Nieder las sung nicht den Bes timmungen des  
EG-Vertrags  über  die Nieder las sungsfreiheit unter liegt. Dies  gilt s elbs t dann, wenn von 
dies er  Gesellschaft nach dem Recht des  Mitglieds taats  der  Nieder las sung angenommen 
wird, dass  s ie ihren tatsächlichen Verwaltungss itz dor thin ver legt hat.  

74.  
Dr ittens  is t das  Vorbr ingen der  s panischen Regierung zurückzuweisen, in einer  S ituation 
wie im Aus gangsverfahren mache das  Allgemeine Programm in seinem T itel I  die 
I nanspruchnahme der  durch den EG-Ver trag garantier ten Nieder las sungs freiheit vom 
Bes tehen einer  tatsächlichen und dauerhaften Verbindung mit der  Wir tschaft eines  
Mitglieds taats  abhängig.  

75.  
Wie s ich nämlich aus  dem Wortlaut des  Allgemeinen Programms ergibt, ver langt dieses  
eine tatsächliche und dauerhafte Verbindung allein für  den Fall,  das s  die Gesells chaft nur  
ihren satzungsmäßigen S itz  innerhalb der  Gemeinschaft hat. Bei Übers eer ing, die sowohl 
ihren satzungsmäßigen S itz als  auch ihren tatsächlichen Verwaltungss itz  innerhalb der 
Gemeinschaft hat, verhält es  s ich unbes treitbar  nicht so. Der  Ger ichts hof hat für  dies e 
Fallkons tellation in Randnummer  19 des  Ur teils  Centros  fes tges tellt,  das s  Artikel 58 EG-
Ver trag die nach dem Recht eines  Mitglieds taats  gegründeten Ges ellschaften, die ihren 
satzungsmäßigen S itz, ihre Hauptverwaltung oder  ihre Hauptnieder las sung innerhalb der 
Gemeinschaft haben, den natür lichen Pers onen gleichs tellt,  die Angehör ige der 
Mitglieds taaten s ind.  

76.  
Nach alledem beruft s ich Überseer ing zu Recht auf die Nieder las sungsfreiheit, um s ich 
dagegen zur  Wehr  zu setzen, das s  das  deutsche Recht s ie nicht als  parteifähige j ur is tische 
Person ans ieht.  

77.  
Ferner  is t daran zu er innern, das s  der  Erwerb von Geschäftsanteilen an einer  in einem 
Mitglieds taat gegründeten und ansäss igen Ges ellschaft durch eine oder  mehrere natür liche 
Personen mit Wohnort in einem anderen Mitglieds taat grundsätz lich den Bestimmungen des  
EG-Vertrags  über  den freien Kapitalverkehr  unter liegt, wenn eine solche Beteiligung ihnen 
nicht einen gewiss en E influs s  auf die Entscheidungen der  Gesellschaft ver leiht und s ie 
deren T ätigkeiten nicht bes timmen können. Wenn dagegen der  Erwerb sämtliche 
Geschäftsanteile einer  Ges ellschaft mit satzungsmäßigem S itz in einem anderen 
Mitglieds taat umfas s t und eine s olche Beteiligung einen gewis sen Einflus s  auf die 
Entscheidungen der  Gesellschaft ver leiht und es  diesen Personen ermöglicht, deren 
T ätigkeiten zu bes timmen, s ind die Bes timmungen des  EG-Vertrags  über  die 
Nieder las sungs freiheit anwendbar  (vgl.  in diesem S inne Ur teil vom 13.  Apr il 2000 in der 
Rechts sache C-251/98, Baars , S lg. 2000, I -2787, Randnrn.  21 und 22).  

Z um Vor liegen einer  Beschränkung der  Nieder las sungs freiheit  

78.  
S odann is t zu prüfen, ob die Weigerung der deutschen Ger ichte, einer  nach dem Recht 
eines  anderen Mitglieds taats  wirksam gegründeten Gesells chaft die Rechts -  und 
Par teifähigkeit zuzuerkennen, eine Beschränkung der Nieder las sungsfreiheit dars tellt.   

79.  
I n einer  S ituation wie im Aus gangsver fahren hat eine Ges ellschaft, die nach dem Recht 
eines  anderen Mitglieds taats  als  der  Bundes republik Deutschland wirksam gegründet 
worden is t und in dies em anderen Mitglieds taat ihren satzungsmäßigen S itz  hat,  nach 



deutschem Recht keine andere Wahl, als  s ich in Deutschland neu zu gründen, wenn s ie vor 
einem deutschen Ger icht Ans prüche aus  einem Vertrag mit einer  Ges ellschaft deutschen 
Rechts  geltend machen möchte.  

80.  
Übers eer ing, die in den Nieder landen wirksam gegründet worden is t und dor t ihren 
satzungsmäßigen S itz  hat, genießt aufgrund der Artikel 43 EG und 48 EG das  Recht,  als  
Gesellschaft nieder ländischen Rechts  in Deutschland von ihrer  Nieder lass ungsfreiheit 
Gebrauch zu machen. I nsoweit is t es  unbeachtlich, das s  nach der  Gründung dies er 
Gesellschaft deren gesamtes  Kapital von in Deutschland ansäs s igen deutschen 
S taatsangehör igen erworben wurde, denn dies er  Umstand hat offenbar  nicht zum Ver lus t 
der  Rechts persönlichkeit geführ t, die ihr  die nieder ländische Rechtsordnung zuerkennt.  

81.  
I hre Ex is tenz hängt sogar  untrennbar  mit ihrer  E igenschaft als  Ges ellschaft 
nieder ländischen Rechts  zusammen, da eine Ges ellschaft, wie bereits  aus geführt wurde, 
jens eits  der  nationalen Rechts ordnung, die ihre Gründung und ihre Ex is tenz regelt, keine 
Realität hat (in diesem S inne Ur teil Daily Mail and General T rus t,  Randnr .  19). Das  
Er fordernis , dieselbe Gesells chaft in Deutschland neu zu gründen, kommt daher  der  
Negierung der  Nieder lass ungs freiheit gleich.  

82.  
Unter  dies en Ums tänden s tellt es  eine mit den Artikeln 43 EG und 48 EG grundsätz lich 
nicht vereinbare Beschränkung der  Nieder las s ungs freiheit dar,  wenn ein Mitglieds taat s ich 
u. a. deshalb weiger t,  die Rechts fähigkeit einer  Gesells chaft, die nach dem Recht eines  
anderen Mitglieds taats  gegründet worden is t und dor t ihren satzungsmäßigen S itz  hat, 
anzuerkennen, weil die Gesellschaft im Anschluss  an den Erwerb sämtlicher 
Geschäftsanteile durch in seinem Hoheitsgebiet wohnende eigene S taatsangehör ige, ihren 
tatsächlichen Verwaltungss itz  in sein Hoheits gebiet ver legt haben s oll,  mit der  Folge, das s  
die Gesellschaft im Aufnahmemitglieds taat nicht zu dem Z weck par teifähig is t,  ihre 
Ans prüche aus  einem Vertrag geltend zu machen, es  sei denn, dass  s ie s ich nach dem 
Recht dies es  Aufnahmes taats  neu gründet.  

Z ur  eventuellen Rechtfertigung der  Beschränkung der  Nieder lassungsfreiheit  

83.  
S chließlich is t zu prüfen, ob eine solche Beschränkung der  Nieder las s ungs freiheit durch die 
s owohl vom vor legenden Ger icht als  auch von der  deutschen Regierung angeführ ten 
Gründe gerechtfer tigt s ein kann.  

84.  
Die deutsche Regierung macht hilfs weis e für  den Fall,  das s  der  Ger ichts hof die Anwendung 
der  S itztheor ie als  eine Beschränkung der  Nieder lass ungs freiheit ans ehen sollte, geltend, 
das s  dies e Beschränkung ohne Diskr iminierung angewandt werde, durch zwingende Gründe 
des  Gemeinwohls  gerechtfertigt s ei und in einem angemess enen Verhältnis  zu den 
verfolgten Z ielen s tehe.  

85.  
Der  nicht dis kr iminierende Charakter  ergebe s ich daraus , dass  die s ich aus  der  S itz theor ie 
ergebenden Rechts regeln nicht nur  für  aus ländis che Ges ellschaften gelten würden, die s ich 
durch Ver legung ihres  tatsächlichen Verwaltungss itzes  nach Deutschland dort nieder ließen, 
s ondern auch für  Gesells chaften deutschen Rechts , die ihren tatsächlichen Verwaltungss itz 
aus  Deutschland heraus  ver legten.  

86.  
Z u den zwingenden Gründen des  Gemeinwohls , die zur  Rechtfer tigung der  angeblichen 
Beschränkung angeführ t würden, s ei zu bemerken, das s  das  abgeleitete 
Gemeinschafts recht in anderen Bereichen voraus setze, das s  der  Verwaltungss itz  und der 
satzungsmäßige S itz identisch s eien. Das  Gemeinschafts recht habe s omit grundsätz lich 
anerkannt, das s  die Einheit von satzungsmäßigem S itz und Verwaltungss itz berechtigt s ei.   

87.  
Die Regeln des  deutschen internationalen Ges ellschafts rechts  dienten der  Rechtss icherheit 
und dem Gläubigerschutz. Auf Gemeinschafts ebene s eien die Modalitäten des  S chutzes  des  
Gesellschaftskapitals  von Ges ellschaften mit beschränkter  Haftung nicht harmonis iert,  und 
dies e Gesells chaften unter lägen in anderen Mitglieds taaten als  der Bundes republik 
Deutschland zum T eil wesentlich ger ingeren Anforderungen. Die im deutschen Recht 
angewandte S itztheor ie s telle in dies em Z usammenhang s icher, dass  eine Ges ellschaft, 
deren T ätigkeits schwerpunkt im Gebiet der  Bundesrepublik Deutschland liege, mit einem 
bes timmten Mindestkapital ausges tattet sei,  was  zur  S icherung ihrer  Ver tragspartner  und 
Gläubiger  beitrage. Außerdem würden damit Wettbewerbsverzer rungen verhindert, da alle 
schwerpunktmäßig in Deutschland tätigen Gesellschaften gleichen rechtlichen 
Rahmenbedingung unterwor fen würden.  



88.  
E ine weitere Rechtfer tigung s telle der  S chutz der Minderheits gesellschafter  dar . Mangels  
eines  Gemeinschafts s tandards  für  dies en S chutz müs se es  einem Mitglieds taat möglich 
s ein, bei allen Ges ellschaften, deren T ätigkeits schwerpunkt in seinem Hoheitsgebiet liege, 
die gleichen rechtlichen Rahmenbedingungen für  den S chutz  von 
Minderheits gesellschaftern durchzus etzen.  

89.  
Auch der  Arbeitnehmerschutz durch die Mitbes timmung im Unternehmen gemäß den 
gesetz lich fes tgelegten Bedingungen rechtfer tige die Anwendung der  S itztheor ie. Die 
Ver legung des  tatsächlichen Verwaltungs s itzes  einer  nach dem Recht eines  anderen 
Mitglieds taats  gegründeten Gesellschaft nach Deutschland könnte, wenn die Ges ellschaft 
ihre Eigenschaft als  Gesellschaft dieses  Rechts  bewahren würde, die Gefahr  einer  
Umgehung der  deuts chen Mitbes timmungs vorschr iften mit s ich br ingen, die es  den 
Arbeitnehmern unter  bes timmten Vorauss etzungen ermöglichten, im Aufs ichts rat der 
Gesellschaft vertreten zu sein.  E in solches  Organ gebe es  bei den Ges ellschaften der 
anderen Mitglieds taaten nicht immer.  

90.  
S chließlich rechtfer tigten die Fis kalinteress en die Beschränkung, die s ich eventuell aus  der 
Anwendung der  S itztheor ie ergebe. Die Gründungs theor ie ermögliche in größerem Umfang 
als  die S itztheor ie die Gründung von Gesellschaften mit doppelter  Ansäss igkeit, die des halb 
in zwei oder mehr Mitglieds taaten unbeschränkt s teuerpflichtig s eien. Bei solchen 
Gesellschaften bes tehe die Gefahr, dass  s ie in mehreren Mitgliedstaten parallel 
S teuervorteile beanspruchten und er langten. Als  Beispiel sei die grenzüberschreitende 
Ver rechnung von Ver lus ten auf Gewinne zwischen verbundenen Unternehmen zu nennen.  

91.  
Nach Ans icht der  nieder ländischen Regierung und der  Regierung des  Vereinigten 
Königreichs , der  Kommis s ion und der  EFT A-Überwachungsbehörde is t die fragliche 
Beschränkung nicht gerechtfer tigt. Das  Z iel des  Gläubigerschutzes  s ei auch von den 
dänischen Behörden in der  Rechts sache Centros  angeführ t worden, um die Weigerung zu 
rechtfertigen, in Dänemark die Z weignieder las sung einer  Ges ellschaft einzutragen, die im 
Vereinigten Königreich wirksam gegründet worden sei und deren sämtliche T ätigkeiten in 
Dänemark hätten aus geübt werden sollen, ohne die Anforderungen des  dänischen Rechts  in 
Bezug auf die Gründung und die Einzahlung eines  Mindes tgesells chaftskapitals  zu er füllen. 
Es  s ei außerdem zweifelhaft,  dass  die Anforderungen hins ichtlich eines  
Mindestgesellschafts kapitals  ein wirksames  Mittel zum S chutz von Gläubigern dars tellten.  

92.  
Es  läs s t s ich nicht auss chließen, das s  zwingende Gründe des  Gemeinwohls , wie der  S chutz 
der  I nteres sen der  Gläubiger ,  der  Minderheitsges ellschafter ,  der  Arbeitnehmer  oder  auch 
des  Fis kus , unter  bes timmten Umständen und unter  Beachtung bes timmter 
Vorauss etzungen Beschränkungen der Nieder las sungsfreiheit rechtfer tigen können.  

93.  
S olche Z iele können es  jedoch nicht rechtfer tigen, das s  einer  Ges ellschaft, die in einem 
anderen Mitglieds taat ordnungs gemäß gegründet worden is t und dor t ihren 
satzungsmäßigen S itz  hat, die Rechts fähigkeit und damit die Parteifähigkeit abgesprochen 
wird.  E ine solche Maßnahme kommt nämlich der  Negierung der  den Ges ellschaften in den 
Ar tikeln 43 EG und 48 EG zuerkannten Nieder las sungs freiheit gleich.  

94.  
Auf die er s te Frage is t daher  zu antworten, das s  es  gegen die Artikel 43 EG und 48 EG 
vers tößt,  wenn einer  Ges ellschaft,  die nach dem Recht des  Mitglieds taats , in des s en 
Hoheits gebiet s ie ihren satzungsmäßigen S itz  hat,  gegründet worden is t und von der  nach 
dem Recht eines  anderen Mitglieds taats  angenommen wird,  dass  s ie ihren tatsächlichen 
Verwaltungss itz dor thin ver legt hat, in dies em Mitglieds taat die Rechts fähigkeit und damit 
die Par teifähigkeit vor  seinen nationalen Ger ichten für  das  Geltendmachen von Ansprüchen 
aus  einem Vertrag mit einer  in diesem Mitglieds taat ansäs s igen Gesellschaft abges prochen 
wird.  

Z ur  zw eit en Vor lagef r age  

95.  
Aus  der Antwort auf die er s te Vor lagefrage folgt, das s  in dem Fall,  das s  eine Gesellschaft, 
die nach dem Recht des  Mitgliedstaats  gegründet worden is t,  in des sen Hoheits gebiet s ie 
ihren satzungsmäßigen S itz  hat,  in einem anderen Mitglieds taat von ihrer 
Nieder las sungs freiheit Gebrauch macht, dieser  andere Mitglieds taat nach den Artikeln 43 
EG und 48 EG verpflichtet is t,  die Rechts fähigkeit und damit die Parteifähigkeit zu achten, 
die dies e Ges ellschaft nach dem Recht ihres  Gründungs taats  bes itz t.  



K os t en   

96.  
Die Aus lagen der  deutschen, der  spanischen, der  italienischen und der  nieder ländischen 
Regierung und der  Regierung des  Vereinigten Königreichs  s owie der  Kommis s ion und der 
EFT A-Überwachungs behörde, die vor  dem Ger ichts hof Erklärungen abgegeben haben, s ind 
nicht ers tattungs fähig. Für  die Par teien des  Aus gangs ver fahrens  is t das  Ver fahren ein 
Z wis chens treit in dem bei dem vor legenden Ger icht anhängigen Rechts s treit;  die 
Kos tenentscheidung is t daher  S ache dieses  Ger ichts .  

Aus  dies en Gründen  

hat  

DER GERI CHT S HOF 

auf die ihm vom Bundesger ichtshof mit Beschlus s  vom 30.  März  2000 vorgelegten Fragen 
für  Recht erkannt:   

1 . E s  ver s t ößt  gegen die Ar t ikel 4 3  E G und 48  E G, w enn einer  Ges el ls chaf t , die 
nach dem R echt  des  Mit gl ieds t aat s , in dess en H oheit s gebiet  s ie ih r en 
s at z ungs mäßigen S it z  hat , gegr ündet  w or den is t  und von der  nach dem R echt  
eines  ander en Mitgl ieds t aat s  angenommen w ir d, das s  s ie ih r en t at s ächlichen 
Ver w altungss i t z  dor t hin ver legt  hat , in  dies em Mit gl ieds t aat  die R echt s f ähigkeit  
und damit  die P ar t ei f ähigkeit  vor  s einen nat ionalen Ger icht en f ür  das  
Gel t endmachen von Ans pr üchen aus  einem Ver t r ag mit  einer  in  dies em 
Mit gl ieds t aat  ans äs s igen Ges ells chaf t  abges pr ochen w ir d.  

2 . Macht  eine Ges ellschaf t , die nach dem R echt  des  Mi t gl ieds t aat s  gegr ündet  
w or den is t , in  des s en H ohei t sgebiet  s ie ih r en s at zungs mäßigen S it z  hat , in einem 
ander en Mit gl ieds t aat  von ih r er  Nieder las s ungs f r eiheit  Gebr auch, so is t  dies er  
ander e Mit gl ieds t aat  nach den Ar t ikeln 43  E G und 4 8  E G ver pf l ichtet , die 
R echt s f ähigkei t  und damit  die P ar t ei f ähigkei t  z u acht en, die dies e Ges ellschaf t  
nach dem R echt  ih r es  Gr ündungs t aat s  bes it z t .  

Rodr íguez I gles ias   
Puis sochet 
Wathelet 

S chintgen  

Gulmann 
Edward 

La Pergola  

Jann 
S kour is  

Macken  

Colner ic 
von Bahr  
Cunha Rodr igues  

Verkündet in öffentlicher  S itzung in Luxemburg am 5. November  2002.  

Der  Kanzler   

Der  Präs ident  

R. Grass   

G. C. Rodr íguez I gles ias  
 

1:  Verfahrenss prache:  Deutsch.  

 


